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Impressum Energieberatung
Kostenlose Energieberatung der Energieagentur Rhein-Sieg in 
Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW am 21. Dezember 2022, 
14 bis 17.45 Uhr im Rathaus Alfter, Am Rathaus 7, 53347 Alfter. 
Anmeldung erforderlich: 02242 96930-0 oder info@energieagentur-rsk.de

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 02227 9320-0, Fax: 02227 9320-33
E-Mail: sbbmail@sbbonline.de
Homepage: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Öffnungszeiten Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
1. + 3. Sa. im Monat 09:00 - 13:00 Uhr 

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-460, Fax: 02222 945-115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Homepage: www.vhs-bornheim-alfter.de

24-Stunden-Hotline für Störungen der Wasserversorgung, 
Abwasserbeseitigung und Straßenbeleuchtung:  02227 9320-77 
oder Störungsmeldung unter www.stadtbetrieb-bornheim.de

Service

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 9959128
Telefon 
Schwimmkurse:  02222 3716
Zugang nur mit Ticket!
Aktuelle Infos und Tickets gibt es unter: 
www.hallenfreizeitbad.de

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 938-565, Fax: 02222 938-567
E-Mail: stadtbuecherei@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de/stadtbuecherei

Alle Fraktionen bieten regelmäßig Sprechstunden in ihren Büros 
im Servatiuscenter, Servatiusweg 19-23, Gebäude B, 3. OG. an. 
CDU  02222 9956325, cdu-fraktion@rat.stadt-bornheim.de
SPD  02222 9956331, fraktion@spd-bornheim.nrw
Bündnis 90/Die Grünen  02222 9956328, 

0151 20746104, gruene@rat.stadt-bornheim.de
UWG/Forum  02222 9956345, h.g.feldenkirchen@t-online.de
FDP  02222 9956355, fraktion@fdp-bornheim.de
ABB  0151-72211101, bornheimer123@yahoo.de

Fraktionen

Bürgersprechstunde in der Regel jeden 1. und 3. Donnerstag im 
Monat ab 16 Uhr. Anmeldung notwendig unter  02222 945-101

Bürgermeister

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 02222 945-0, Fax: 02222 945-126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Homepage:  www.bornheim.de
Amt für Kinder, Jugend und Familien:
Brunnenallee 31, 53332 Bornheim,  02222 9437-0
Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 02222 945-181 oder -182
Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr
Öffnungszeiten Amt für Soziales, Wohnen und Inklusion: 
mittwochs geschlossen
Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
Nähere Informationen: www.bornheim.de/oeffnungszeiten
Besucher aller Dienststellen können freiwillig einen 
medizinischen Mund-Nasen-Schutz tragen. 

 

Die Sitzungen sind öffentlich und finden – soweit nicht anders angegeben – 
im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2, statt.
Die Termine gelten vorbehaltlich möglicher Einschränkungen.

Bitte beachten Sie zur Teilnahme die aktuell geltende Coronaschutzverordnung.
Aktuelle Informationen im Internet unter www.bornheim.de

oder unter session.stadt-bornheim.de.

Die nächsten Sitzungen 
Betriebsausschuss 

Dienstag, 29.11.2022, 18 Uhr
Verwaltungsrat Stadtbetrieb 
Mittwoch, 30.11.2022, 18 Uhr

Jugendhilfeausschuss 
Donnerstag, 01.12.2022, 18 Uhr

Mobilitäts- und Verkehrsentwicklungsausschuss 
Dienstag, 06.12.2022, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung 
Mittwoch, 07.12.2022, 18 Uhr

Öffentliche Bekanntmachung der 
Ersatzbestimmung eines Ratsmitgliedes

Das Ratsmitglied Thomas Meyer – CDU – hat mit 
Ablauf des 31.10.2022 sein Mandat im Rat der 
Stadt Bornheim niedergelegt.

Gemäß § 45 Abs. 2 Kommunalwahlgesetz tritt an 
die Stelle des Ausgeschiedenen, der für ihn in der 
Reserveliste benannte Ersatzbewerber, falls ein 
solcher nicht benannt ist, der in der Reserveliste 
folgende nächste Bewerber. 
Herr Stefan Großmann, Gartenstr 52, 53332 Born-
heim, rückt als Nachfolger in den Rat der Stadt 
Bornheim ein.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen die Gültigkeit der Feststellung des Nach-
folgers kann gemäß § 45 Abs. 6 i.V.m. § 39 Abs.1 

Kommunalwahlgesetz jede/r Wahlberechtigte des 
Wahlgebietes, die für das Wahlgebiet zuständige 
Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die 
an der Wahl teilgenommen haben und die Auf-
sichtsbehörde Einspruch erheben.

Der Einspruch ist binnen eines Monats nach der 
Bekanntmachung beim Wahlleiter im Rathaus 
Bornheim, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, ein-
zureichen oder mündlich zur Niederschrift zu er-
klären.

Bornheim, den 16.11.2022
Stadt Bornheim 
Gez. Christoph Becker
-Wahlleiter-

– Entwurf –
Haushaltssatzung 2023 / 2024

Haushaltssatzung der Stadt Bornheim für die  Haushaltsjahre 2023 und 2024
Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 
S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. 
NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Bornheim mit 
Beschluss vom ….. folgende Haushaltssatzung er-
lassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 und 2024, der die für die Erfül-
lung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und ent-
stehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 
Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit 2023 2024
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 143.208.692 € 145.477.332 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 148.211.547 € 152.920.208 €
abzüglich globaler Minderaufwand von 1.040.332 € 1.087.893 €
somit auf 147.171.215 €  151.832.315 €

im Finanzplan mit
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 133.992.180 € 136.337.661 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
laufender Verwaltungstätigkeit auf 135.517.089 € 139.796.049 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von 1.040.332 € 1.087.893 €
im Ergebnisplan
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf  10.896.260 € 11.204.400 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Investitionstätigkeit auf 32.364.625 € 46.477.060 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 40.024.500 € 51.370.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen 
aus der Finanzierungstätigkeit auf 26.105.229 € 24.370.010 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 
Satz 4 GO NRW wird in allen Teilplänen (1.01.01 bis 1.17.01) bei den ‚Ordentlichen 
Aufwendungen‘ berücksichtigt.

§ 2
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich 
ist, wird auf 
 2023 2024
 40.253.437 € 51.405.460 €
festgesetzt.

Davon werden  18.024.500 € 15.370.500 €
an verbundene Unternehmen weitergeleitet.

§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
 2023 2024
 132.551.000 € 104.445.000 €
festgesetzt. 

§ 4
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen 
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

 2023 2024
 3.962.523 € 6.354.983 €
festgesetzt. 

§ 5
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch ge-
nommen werden dürfen, wird auf
 2023 2024
 143.000.000 € 164.000.000 €
festgesetzt.

§ 6
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden ab dem Haushaltsjahr 2023 
mit der 10. Satzung vom …….2023 zur Änderung der Satzung über die Festset-
zung der Hebesätze für Gemeindesteuern der Stadt Bornheim (Hebesatzsat-
zung) vom 21.03.1997 wie folgt festgesetzt: 
1. Grundsteuer 2023 2024
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen
Betriebe (Grundsteuer A) auf 375 v. H. 375 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 825 v. H. 825 v. H.
2. Gewerbesteuer auf   575 v. H. 575 v. H.

Die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung hat nur deklaratorische 
Bedeutung.

§ 7
entfällt

§ 8
Die Wertgrenze nach § 4 Abs. 4 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) 
für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen wird auf 100.000 € fest-
gelegt; wobei Baumaßnahmen unabhängig von ihrem Kostenvolumen einzeln 
auszuweisen sind.

Die Wertgrenze nach § 13 Abs. 1 KomHVO als Voraussetzung zur Veranschlagung 
von Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan wird für Baumaßnahmen auf 
100.000 € und für Anschaffungen auf 5.000 € festgelegt.

Im Rahmen der Berichtspflicht nach § 25 KomHVO wird der Rat über wesentli-
che Veränderungen unterrichtet. Die Wertgrenze wird auf 25.000 € festgelegt.

§ 9
Zum Zwecke einer flexiblen Stellenbewirtschaftung können im Stellenplan aus-
gewiesene Beamtenstellen vorübergehend mit vergleichbaren tariflich Be-
schäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten vorübergehend mit ver-
gleichbaren Beamten/Beamtinnen besetzt werden. 

§ 10
Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelun-
gen sind Bestandteil dieser Haushaltssatzung. 

Aufgestellt: Bestätigt:

Bornheim, den 10.11.2022 Bornheim, den  16.11.2022
Gez. Gez.
Ralf Cugaly Christoph Becker
Stadtkämmerer Bürgermeister

Die zur Ausführung des Haushaltsplans getroffenen Bewirtschaftungsregelun-
gen sind Bestandteil der Haushaltssatzung 2023 / 2024.

Für die Bewirtschaftung des Haushaltes gelten folgende Bestimmungen: 

1. Grundsatz der Gesamtdeckung
Gemäß § 20 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) gelten für die Aus-
führung des Haushaltes die Grundsätze der Gesamtdeckung:
soweit nichts Anderes bestimmt ist, dienen
 •  die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnis-

planes;
 •  die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanz-

planes. 
§ 86 Abs. 1 Gemeindeordnung bleibt hiervon unberührt.

2. Budgetierung
Gemäß § 21 KomHVO können zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung Erträge 
und Aufwendungen sowie investive Ein- und Auszahlungen zu Budgets verbun-
den werden.

 2.1. Budgetverantwortung 
Die Bewirtschaftung der Budgets liegt in der Zuständigkeit der Verantwortli-
chen für die Produkte, Produktgruppen und Produktbereiche. Die Budgetver-
antwortlichen informieren sich über die Entwicklung der Budgets über das 
SAP-System selbstständig.
Innerhalb der Budgets sind alle möglichen Erträge zu realisieren und alle Ein-
sparpotentiale auszuschöpfen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu 
einer Verschlechterung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.
Mögliche Erträge durch Fördermittel sind zur Reduzierung der Haushaltsbelas-
tung in Anspruch zu nehmen. Diese Erträge führen nicht zu einer Erhöhung des 
Budgets. Die Umsetzung von Förderprojekten setzt die vollständige Abbildung 
im Haushaltsplan voraus. Im Rahmen von unterjährig eintretenden Förderpro-
jekten sind vor Maßnahmenbeginn entsprechende Gremienbeschlüsse erfor-
derlich.
Zu Zwecken der sparsamen Haushaltsbewirtschaftung können Zielvereinba-
rungen zwischen der Kämmerei und den Budgetverantwortlichen getroffen 
werden. Vereinbarte Konsolidierungsmaßnahmen sind umzusetzen (Haushalts-
konsolidierung). 
Zur Erreichung des Zieles des Haushaltsausgleiches entscheidet der Stadt-
kämmerer über die Freigabe oder Sperrung von Ansätzen zur zielgerichteten 
Bewirtschaftung. 

 2.2. Budgetbereiche im Ergebnisplan
Die budgetrelevanten Sachkonten der Teilergebnispläne der Produktgruppen 
werden grundsätzlich zu Budgets im Sinne des § 21 KomHVO verbunden. 
Innerhalb der Budgets sind die Aufwandskonten gegenseitig deckungsfähig.


